1.;FestsetzungBPlan;"Bootsschuppen sind als Einzel- und Doppelschuppen sowie als Zwischenstände zulässig.

Zwischenstände sind Bootsschuppen mit je einem wasserseitigen Tor, die sich zwischen Doppeloder

Einzelschuppen befinden und die sich den benachbarten Doppel- bzw. Einzelschuppen in Höhe

und Breite deutlich erkennbar unterordnen.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.1.1;FestsetzungBPlan;"Die Zweckbestimmung des SO 1 ""Bootsschuppen"" liegt in der Unterbringung von Bootsschuppen,

die vornehmlich durch natürliche Personen für den Freizeit-Wassersport genutzt werden.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.1.2;FestsetzungBPlan;"Zulässig sind:

- Bootsschuppen, die durch natürliche Personen zur Lagerung von Booten oder sonstigen

Wassersportgeräten genutzt werden,

- ebensolche Bootsschuppen, wenn sie gemeinschaftlich genutzt werden (etwa durch

Sportvereine), oder wenn sie durch Behörden oder die gewerbsmäßige Fischerei genutzt werden,

- Anlagen zur fischereiwirtschaftlichen Nutzung und

- Hafenbecken.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.1.3;FestsetzungBPlan;"Unzulässig sind:

- Bootsschuppen zur gewerblichen Lagerung von Booten,

- PKW-Stellplätze sowie Garagen für PKW und ähnliche Kraftfahrzeuge";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.1.4;FestsetzungBPlan;"Folgende Nebenanlagen sind unzulässig:

- Hütten, Schuppen, Abstellgebäude und sonstige Verschläge, die keine Bootsschuppen sind,

- Wintergärten,

- Terrassen von mehr als 7 m² Größe.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.2.1;FestsetzungBPlan;"Die Zweckbestimmung des SO 2 ""Fischerhof"" liegt in der Unterbringung

fischereiwirtschaftlicher und gastgewerblicher Nutzungen.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.2.2;FestsetzungBPlan;"Zulässig sind:

- Anlagen zur fischereiwirtschaftlichen Nutzung einschließlich der gewerbsmäßigen Lagerung von

Booten,

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Ferienwohnungen und

- Einzelhandelseinrichtungen mit bis zu 200 m² Verkaufsfläche zur Vermarktung von Fisch

und Fischerzeugnissen. Auf bis zu 30 % der Verkaufsfläche sind als Nebensortiment

außerdem sonstige Erzeugnisse aus Aquakulturen sowie Souvenirartikel zulässig.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.3.1;FestsetzungBPlan;"Die Zweckbestimmung des SO 3 ""Wassersport"" liegt in der Unterbringung sozialer,

kultureller und sportlicher Einrichtungen im Rahmen des Wassersports.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.3.2;FestsetzungBPlan;"Zulässig sind:

- Vereins- und Gemeinschaftshäuser zur sozialen, kulturellen und sportlichen Nutzung und

- Anlagen zur nichtgewerblichen Lagerung von Booten und Sportgeräten.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.3.3;FestsetzungBPlan;Unzulässig sind PKW-Stellplätze sowie Garagen für PKW und ähnliche Kraftfahrzeuge;Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

1.4.1;FestsetzungBPlan;"Die Zweckbestimmung des SO 4 ""Zugangs-Stege"" liegt in der Unterbringung von Stegen, die

den Zugang zu den anliegenden Bootsschuppen gewährleisten.";Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1; 11; 14 und 12 Abs. 6 BauNVO)

2.1;FestsetzungBPlan;"Ausschlaggebend für die Ermittlung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen sind die

zeichnerisch festgesetzten Bezugshöhen. Dabei sind jene Bezugshöhen maßgeblich

(""Höhen-Bezugspunkte"" mit metrischem Wert über NHN), welche den geringsten Abstand zur

jeweiligen baulichen Anlage aufweisen. Veränderungen im Gelände, etwa durch Aufschüttungen,

haben keinen Einfluss auf die festgesetzte Bezugshöhe. In Fällen, wo sich mehr als eine

Bezugshöhe im identischen Abstand zur baulichen Anlage befinden, ist der Durchschnittswert

(arithmetisches Mittel) dieser Bezugshöhen für die Ermittlung der zulässigen Höhe anzulegen.";Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 und 5, § 18 Abs. 1 und § 19 BauNVO)

2.2;FestsetzungBPlan;"Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen der Bezugshöhe und der äußeren Schnittlinie von

Außenwand und Dach.";"Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 und 5, § 18 Abs. 1 und

§ 19 BauNVO)"

2.3;FestsetzungBPlan;Die Firsthöhe gilt als Maß zwischen der Bezugshöhe und der Oberkante des Daches.;"Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 und 5, § 18 Abs. 1 und

§ 19 BauNVO)"

2.4;FestsetzungBPlan;Die Breite von Einzel- und Doppelschuppen ist auf 7,0 m begrenzt. Die Breite von Zwischenständen ist auf 2,5 m begrenzt.;Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 und 5, § 18 Abs. 1 und § 19 BauNVO)

2.5;FestsetzungBPlan;"In den als SO 1 ""Bootsschuppen"" festgesetzten Flächen darf die zulässige Grundfläche durch die zulässigen Nebenanlagen um die, für die jeweiligen (Teil-) Baugebiete festgesetzte Grundfläche 2 ""GR (2)"" überschritten werden.";Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 und 5, § 18 Abs. 1 und § 19 BauNVO)

3.;FestsetzungBPlan;In den festgesetzten Wasserflächen ist die Errichtung von Steganlagen jeglicher Art unzulässig.;Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB)

4.1;FestsetzungBPlan;Für die Einrichtung von Elektro- und Heizungsinstallationen ist eine Mindesthöhe von 15,42 m NHN zu berücksichtigen.;Hochwasserangepasste Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

4.2;FestsetzungBPlan;"Innerhalb des SO 2 sind Räume von Gebäuden, die sich vollständig innerhalb des

Überschwemmungsgebiets Tollense befinden und als Schank- bzw. Speisewirtschaft oder als

Ferienwohnung genutzt werden, nur mit einer OKFF (Oberkante Fertigfußboden) über der Höhe des

Bemessungswasserstands von 15,42 m NHN zulässig.";Hochwasserangepasste Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

4.3;FestsetzungBPlan;Räume von Gebäuden im SO 2 und SO3, die unterhalb der Höhe des Bemessungswasserstands von 15,42 m NHN zulässig sind, sind als flutbar und flutangepasst auszuführen.;Hochwasserangepasste Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

5.;FestsetzungBPlan;Die mit GFL1 gekennzeichneten Flächen sind zugunsten der anliegenden Nutzerkreise und deren zuständigen Ver- und Entsorgungsträgern mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten.;Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauB)

6.;FestsetzungBPlan;"Dem Bebauungsplan Nr. 132 wird die im Ökokonto VG-050 ""Ökologische Bewirtschaftung von

Ackerflächen bei Gellin"" vorgesehene Ausgleichsmaßnahme bis zur Höhe des erforderlichen

Kompensationsbedarfs von 3722 m² KFÄ (Kompensationsflächenäquivalente) zugeordnet.";Zuordnungsfestsetzung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (§ 135a Abs. 1a BauGB; § 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB)

Bootsschuppen;FestsetzungBPlan;Bootsschuppen sind sowohl im Wechsel von Einzel-, Doppelschuppen und Zwischenständen, als auch als Einzel- oder Doppelschuppen nebeneinander zulässig.;Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Dachform von Bootsschuppen;FestsetzungBPlan;"Das Satteldach ist mit seinem Giebel auf die wasserseitige Toröffnung auszurichten.

Abweichend von der gemäß Planzeichnung zulässigen Dachform sind für Zwischenstände

innerhalb der als SO 1 ""Bootsschuppen"" festgesetzten Flächen nur Flachdächer zulässig.";Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Tore von Bootsschuppen;FestsetzungBPlan;"Die wasserseitigen Tore von Bootsschuppen sind für Einzel- und Doppelschuppen

ausschließlich als zweiflüglige Tore zulässig. Für Zwischenstände sind auch einflüglige Tore zulässig. Für die wasserseitigen Tore ist eine Breite von maximal 3,20 m zulässig. Fenster in Form von Oberlichtern sind über den wasserseitigen Toren zulässig.";Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Farbgebung von Bootsschuppen;FestsetzungBPlan;"Fassaden und Dächer von Bootsschuppen sind in gedeckten Farbtönen zulässig. Tore,

Türen, Fensterrahmen sowie andere untergeordnete nach außen sichtbare Bauteile von

Bootsschuppen sind in Farb- bzw. Grautönen zulässig, die sich erkennbar von weißen und

schwarzen Tönen unterscheiden. Grelle, hoch glänzende und reflektierende Farben sowie

Signalfarben sind für alle nach außen sichtbaren Bauteile unzulässig.";Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Materialität von Bootsschuppen;FestsetzungBPlan;Die nach außen sichtbaren Fassaden, Tore und Türen von Bootsschuppen sind aus Holz oder Holzwerkstoffen zulässig. Kunststoffe oder Metalle sind hierfür unzulässig. Dachbedeckungen von Bootsschuppen sind nur aus nicht reflektierenden und nicht glatten Materialien zulässig. Grelle sowie hoch glänzende Materialien sind für alle nach außen sichtbaren Bauteile der Bootsschuppen unzulässig.;Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Farbgebung und Materialität sonstiger Bauwerke;FestsetzungBPlan;"Dächer von Bauwerken innerhalb der als SO 2 ""Fischerhof"" und SO 3 ""Wassersport"" bezeichneten Flächen sind in gedeckten Farbtönen zulässig. Stark glänzende Dacheindeckungen sind unzulässig. Ebenso unzulässig sind hier Fassaden mit metallisch glänzenden, spiegelnden oder signalfarbenen Oberflächen.";Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Dachbegrünung und Photovoltaik;FestsetzungBPlan;Ergänzend zu den örtlichen Bauvorschriften zur Farbigkeit und Materialität sind Dächer aller baulichen Anlagen als vegetatives Gründach zulässig. Photovoltaikanlagen auf Dächern sind, sofern sie von den Außenwänden um mindestens 0,50 m zurückgesetzt sind und in der Dachebene liegen, ebenfalls zulässig. An Fassaden sowie auf Grünflächen sind Photovoltaikanlagen ausgeschlossen.;Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Unbefestigte Verkehrsflächen;FestsetzungBPlan;"Innerhalb der als private Verkehrsflächen festgesetzten Flächen sind die zur Erschließung

der nördlich angrenzenden Flurstücke 133/2 und 134/17 erforderlichen Verkehrsflächen nur

in unbefestigter Bauweise zulässig.";Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Werbeanlagen;FestsetzungBPlan;"Werbeanlagen sind nur an der Stätte der beworbenen Leistung und dort bis zu einer Größe

von 2,0 m² zulässig.

Ergänzend zu Satz 1 sind an der östlichen Grenze des Flurstücks 135/19 (Einfriedung zur

Schillerstraße) im Wege der Ausnahme auch solche einzelnen Werbeanlagen außerhalb der

Stätte der Leistung zulässig, die eine Gesamthöhe von maximal 1,20 m über der

Bezugshöhe nicht überschreiten. Dabei sind maximal vier einzelne Werbeanlagen in einer

Breite von maximal 3 m bis 3,50 m als statische Werbung zulässig. Die einzelnen

Werbeanlagen dürfen nicht kompakt und zusammenhängend angebracht werden. Digitale

Werbeanlagen, Wechselwerbung und grelle bzw. Neonfarben (Referenz RAL 1026, 2005,

2007, 3024, 3026, 6038) sind unzulässig.";Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V

Überschwemmungsgebiet;Hinweis;"Die überbaubaren Flächen befinden sich fast ausschließlich innerhalb des durch die Verordnung über die Festsetzung des Überschwemmungsgebiets Tollense des Landes Mecklenburg-Vorpommern (ÜSGTollenseVO M-V) vom 24.10.2018 festgesetzten

Überschwemmungsgebiets.";

Plangrundlage;Hinweis;"Zeichnerische Grundlage des Plans sind die digitale Stadtkarte des Geodatenservices der

Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg (Stand 2007 - 2012) und eigene Ergänzungen nach Bestandsaufnahme vom April 2023. Hinsichtlich möglicher Lageungenauigkeiten, auch bei Ver- und Entsorgungsleitungen, können bei auftretenden Schäden keine Regressansprüche geltend gemacht werden.";
